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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

a) Wi - In  
b) Wi - In - U 

zu Punkt ... der 873. Sitzung des Bundesrates am 9. Juli 2010 
 
 

a) Sondergutachten der Monopolkommission gemäß § 62 Absatz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes 
Strom und Gas 2009 - Energiemärkte im Spannungsfeld von Politik 
und Wettbewerb 

 
Drucksache: 685/09 

 

b) Stellungnahme der Bundesregierung zum zweiten Sondergut-
achten der Monopolkommission gemäß § 62 Absatz 2 Satz 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes Strom und Gas 2009 - Energiemärkte 
im Spannungsfeld von Politik und Wettbewerb 

 
Drucksache: 292/10 

 
A. 
 

Der federführende Wirtschaftsausschuss  

empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Sondergutachten der Monopolkommission gemäß 
§ 62 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes und 

zu der Stellungnahme der Bundesregierung zum zweiten Sondergutachten der 
Monopolkommission gemäß § 62 Absatz 2 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes  

wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Der Bundesrat nimmt die umfassenden und gründlichen Untersuchungen und 
die sonstigen aktuellen wettbewerbspolitischen Aussagen der Monopol-
kommission in ihrem Sondergutachten Strom und Gas 2009 und die 
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diesbezügliche Stellungnahme der Bundesregierung zur Kenntnis.  

Der Bundesrat hält hierzu folgende Anmerkungen für geboten: 

 

2. Der Bundesrat begrüßt die kritische Analyse der erreichten Wettbewerbs-
situation auf den Energiemärkten durch die Monopolkommission und die daran 
anknüpfenden Handlungsempfehlungen, die teilweise im behördlichen Vollzug 
oder auf der Rechtssetzungsebene bereits aufgegriffen sind. 

Der Bundesrat vermag jedoch die skeptische Einschätzung der Monopol-
kommission zum Vollzug des Regulierungsrechts durch die Länder nicht zu 
teilen.  

Das Energiewirtschaftsgesetz sieht eine enge Abstimmung der Regulierungs-
behörden des Bundes und der Länder im Rahmen des Länderausschusses nach 
§ 60a EnWG vor, wobei die Regulierungsbehörden darauf aber in der Praxis der 
Zusammenarbeit nicht beschränkt sind. Uneinheitlichkeiten in der Rechts-
anwendung zwischen den Regulierungsbehörden und damit verbundene, 
regulatorisch induzierte Ungleichbehandlungen von Unternehmen sind bisher 
auf wenige, in der Sache nachrangige Einzelfragen beschränkt geblieben. Eine 
einheitliche Rechtsanwendung wird letztlich auch durch die Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs sichergestellt.  

Die Entscheidung des Gesetzgebers, die föderale Struktur Deutschlands auch im 
Regulierungsvollzug abzubilden, entspricht dem Leitbild des Grundgesetzes, 
dass Bundesgesetze normalerweise von den Ländern als eigene Angelegenheit 
ausgeführt werden (Artikel 83 Grundgesetz). Dies hat zur Folge, dass die 
Regulierungsbehörden über die maßgebenden Rechtsfragen eigenverantwortlich 
zu entscheiden haben. Eine Gefährdung der "Konsistenz des Regulierungs-
rahmens" vermag der Bundesrat hierdurch nicht zu erkennen.  

Ebenso wenig teilt der Bundesrat die im Gutachten der Monopolkommission 
enthaltene Befürchtung, für die Landesregulierungsbehörden sei die "Ver-
suchung einer Industriepolitik auf Landesebene" gegeben. Damit werden die 
Landesregulierungsbehörden dem Verdacht politisch veranlasster Voreinge-
nommenheit ausgesetzt, ohne dies durch Tatsachen oder Daten zu belegen. 
Auch der Einschätzung, die Landesregulierungsbehörden verfügten auf Grund 
beschränkter Regulierungspraxis und damit geringeren Vergleichsmöglich-
keiten "nicht über dieselbe Expertise wie die Bundesnetzagentur", kann nach 
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Auffassung des Bundesrates nicht zugestimmt werden. Der Bundesrat vermag 
dem Gutachten keine überprüfbaren Tatsachen oder Datengrundlagen zu ent-
nehmen, welche die darin geäußerte skeptische Haltung zur Vollzugspraxis der 
Landesregulierungsbehörden begründen könnten.  

 

Begründung: 

Die Monopolkommission übt in ihrem Sondergutachten erhebliche Kritik an 
der Verwaltungspraxis der Landesregulierungsbehörden, der sie "äußerst 
skeptisch" gegenübersteht (s. dort Tz. 37*, 282 f., 324). Diese Ausführungen 
können nicht unwidersprochen stehen bleiben, auch wenn sich die Bundes-
regierung diese erkennbar nicht zu eigen gemacht hat, zumal sie im 
Wesentlichen unbegründet erscheinen. Zum einen werden Unterschiede bei der 
Gesetzesauslegung der Behörden in ihrer praktischen Bedeutung stark über-
bewertet. Zum anderen wird die fachliche Expertise der Landesregulierungs-
behörden in Zweifel gezogen und die Vorstellung genährt, deren Regulierungs-
tätigkeit werde für eine Industriepolitik auf Länderebene genutzt, ohne dass 
sich die Monopolkommission in erkennbarer Weise mit der Vollzugspraxis der 
Länder vertieft auseinandergesetzt hat oder auf belastbare Daten stützen kann. 

 

3. Der Bundesrat begrüßt, dass die Monopolkommission die Funktionsfähigkeit 
des börslichen Energiegroßhandels an der European Energy Exchange, Leipzig, 
bestätigt. Er sieht darin auch eine Bestätigung der Arbeit der Börsen-
aufsichtsbehörden der Länder.  

 

4. Der Bundesrat begrüßt das positive Hervorheben der Transparenzinitiative von 
Bundesregierung, Elektrizitätsverbänden und der Energiebörse European 
Energy Exchange, Leipzig, durch die Monopolkommission. Er sieht damit die 
wiederholte Forderung der Länder nach einer Verbesserung der Transparenz im 
Stromgroßhandel an die Bundesregierung umgesetzt. 

 

5. Der Bundesrat unterstützt die Forderung der Monopolkommission, die Aufsicht 
über den Energiehandel weiter zu verbessern. Er erinnert die Bundesregierung 
an seinen Beschluss vom 11. Mai 2007, mit dem er eine Verbesserung der 
Aufsichtsstandards für Waren- und Warenderivatebörsen, besonders im Bereich 
des rasch wachsenden Energiehandels, angemahnt hat. Er hält es für angezeigt, 
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dass die Bundesregierung unter Wahrung der bestehenden Länderzuständig-
keiten bis zur Schaffung eines EU-weit harmonisierten Aufsichtsrahmens für 
den Energiehandel durch Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes die 
Bundesnetzagentur als Energieregulierungsbehörde alsbald mit dem Monitoring 
des außerbörslichen nicht geclearten Strom- und Gashandels betraut. 

 

6. Darüber hinaus hält es der Bundesrat für angezeigt, dass von der Bundes-
regierung eine regelmäßig tagende Arbeitsgruppe als Markttransparenzstelle 
mit Vertretern der Bundesnetzagentur, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Bundeskartellamt sowie der Börsenaufsichtsbehörde und der Handels-
überwachungsstelle der Energiebörse European Energy Exchange eingerichtet 
wird, um auf Grundlage des bestehenden Aufsichtsrahmens den Informations- 
und Datenaustausch zwischen den zuständigen Aufsichtsbehörden zu ver-
bessern.  

 

7. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung abschließend auf, den Ländern 
zeitnah Gesetzentwürfe zur Umsetzung des dritten Energiebinnenmarktpakets 
in nationales Recht vorzulegen, um zügig die darin enthaltenen Verbesserungen 
für den deutschen Energiemarkt in nationales Recht umsetzen zu können.  

 

Begründung: 

In ihrem Sondergutachten Strom und Gas 2009 hat die Monopolkommission 
den Stand und die absehbare Entwicklung des Wettbewerbs auf den Märkten 
der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität und Gas, die Anwendung 
der Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes über die Regulierung und 
Wettbewerbsaufsicht untersucht. 

Das Sondergutachten der Monopolkommission bestätigt im Wesentlichen die 
Funktionsfähigkeit des börslichen Energiehandels. Nach dem Börsengesetz 
fällt die Aufsicht über den Börsenhandel in die Zuständigkeit der zuständigen 
obersten Landesbehörden.  

Die von der Monopolkommission anerkannten Maßnahmen zur Verbesserung 
der Transparenz im Stromgroßhandel wurden von den Ländern seit 2006 
eingefordert. Die Transparenzinitiative der Bundesregierung wird als 
Umsetzung dieser Forderungen der Länder angesehen. 

Der börsliche und über die Börse geclearte Energiehandel wird durch die 
Handelsüberwachungsstelle der European Energy Exchange gemäß § 7 BörsG 
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lückenlos erfasst und ausgewertet. Es fehlen den Aufsichtsbehörden aber 
Informationen über den außerbörslichen nicht geclearten Energiehandel. Auf 
diese Lücke haben die Länder mehrfach hingewiesen (siehe insbesondere BR-
Drucksache 247/07 (Beschluss)). Die fehlenden Zuständigkeiten der BNetzA 
für ein Monitoring des Energiehandels bilden im europäischen Ausland die 
Ausnahme. Zur Verbesserung der Aufsicht über den Energiehandel wird die 
Bundesregierung aufgefordert, der BNetzA - etwa im Rahmen der Umsetzung 
des dritten Energiebinnenmarktpakets - das Monitoring des außerbörslichen 
und nicht geclearten Energiehandels zu übertragen.  

Die von der Monopolkommission anerkannte Komplexität des Energiehandels 
mit Elementen aus Energiewirtschafts-, Kartell-, Wertpapierhandels- und 
Börsenrecht sollte aufsichtsseitig durch Schaffung einer Arbeitsgruppe "Markt-
transparenzstelle" unter Leitung der BNetzA Rechnung getragen werden, die 
sich aus Vertretern der BNetzA, des BKartA, der BaFin sowie der zuständigen 
Börsenaufsichtsbehörde und Handelsüberwachungsstelle der deutschen 
Energiebörsen - derzeit namentlich der European Energy Exchange - zu-
sammensetzt und mindestens viermal jährlich tagt.  

Die Bundesregierung sollte an die erforderliche frühzeitige Einbindung der 
Länder bei der Umsetzung von EU-Recht erinnert werden.  

 

 

B. 

 

8. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten 

empfiehlt dem Bundesrat, von dem Sondergutachten der Monopolkommission 
gemäß § 62 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes Kenntnis zu nehmen. 

 

 

C. 

 

9. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und  

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

empfehlen dem Bundesrat, von der Stellungnahme der Bundesregierung zum 
zweiten Sondergutachten der Monopolkommission gemäß § 62 Absatz 2 Satz 
2 des Energiewirtschaftsgesetzes Kenntnis zu nehmen. 


